
Praxisnah und sofort umsetzbar: Entwickelt für Fach- und
Führungskräfte, die schnelle und effektive Lösungen benötigen.

Fachwissen aus erster Hand: Inhalte von erfahrenen Expertinnen und
Experten aus der Berufspraxis, die genau wissen, worauf es
ankommt.

Immer aktuell und verlässlich: Basierend auf über 30 Jahren
Erfahrung und ständigem Austausch mit der Praxis.

Unsere Fachinhalte bieten Ihnen praxisnahe Lösungen, wertvolle Tipps und
direkt anwendbares Wissen für Ihre täglichen Herausforderungen.

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung
 (auch auszugsweise) oder Veränderung bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.

Blättern Sie jetzt durch die Leseprobe und überzeugen Sie sich selbst von der
Qualität und dem Mehrwert unseres Angebots!

WISSEN, DAS ANKOMMT.
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1   Ausfuhren und Zoll

1.1   Grundsätze und Neuerungen
Der Unionszollkodex (UZK) und seine Durchführungsvorschriften
bildendierechtlicheBasisfürpraktischeZollabwicklungenbeiEx-
portenausundImportenindieEuropäischeUnion.Ergänztwerden
diese Vorschriften von europäischen und nationalen Regelungen
desAußenwirtschaftsrechtssowieweitererVerboteundBeschrän-
kungen, die sich auf grenzüberschreitende Geschäfte auswirken
können.BetroffensindZollabwicklungenmitsog.Drittländernund
einigenEU-Sondergebieten,wobeiLetzterezwarzumHoheitsge-
bietderEUgehören,vomEU-Zollrechtabernurteilweiseodergar
nicht erfasst werden. Für Geschäftsabwicklungen innerhalb des
BinnenmarktsgeltendieUZK-Regelnnichtodernurrudimentär.

ZollrechtistEU-Recht.DerZollkodex(UZK)entfaltetseineWirkung
imZollgebietderUnion.DassindmitwenigenAusnahmendieHo-
heitsgebietederEU-Staaten.RechtlichverankertistderUZKinder
Verordnung(EU)Nr. 952/2013.ErgänztwirdderUZKdurch

• dieDurchführungsverordnungNr. 2015/2447 („Implementierter
Rechtsakt(IA)“)und

• durch die Delegierte Verordnung Nr. 2015/2446 („Delegierter
Rechtsakt(DA)“).

BeideergänzendenRechtsakteenthaltenAuslegungsvorschriften,
GüterlistenundandereMaßnahmenzurKomplettierungderBasis-
regelndesUZK.

Betrachtet man die Regelungen des EU-Zollrechts etwas genau-
er,sowirdihrepraktischeUmsetzungoftmalsalszeitraubendund
problembeladeneingeschätzt.DasgiltnichtnurfürImportabwick-
lungen–ExportvorgängeunterliegeneinerähnlichenEinordnung.
Unabhängigdavon,obsolcheEinschätzungenzutreffenodernicht:
AllgemeingiltderGrundsatz,dassbeijederExport-oderImportlie-

1AusfuhrenundZoll

1.1GrundsätzeundNeuerungen



18

1AusfuhrenundZoll
1.1GrundsätzeundNeuerungen

ferungnebendenZollbestimmungenzahlreicheweitereVorschrif-
ten zu berücksichtigen sind, die sich im Wesentlichen aus dem
deutschen und europäischen Außenwirtschaftsrecht (AWG/AWV,
Sanktionsverordnungenetc.),demSteuerrechtsowiedenRegelun-
genzumSchutzderUmweltunddesVerbrauchersableiten.Maß-
nahmenzumSchutzsensiblerWirtschaftszweigegehörenebenfalls
indiesenKontext.DieKenntnisundkorrekteUmsetzungallerein-
schlägigenRechtsvorschriftenwerdenvomGesetzgebererwartet.

InnergemeinschaftlicheLieferungenundBezügebasierenaufden
SpezialregelungendeseuropäischenBinnenmarkts.DasZollrecht
kannhiereineRollespielen,abernurinAusnahmefällen.

   Hinweis

DasEU-ZollrechterfasstnurLieferungenundBezügevonmate-
riellen(anzufassenden/physischen)Wirtschaftsgütern.Immateri-
elleWirtschaftsgüter (Dienstleistungen,Softwareentwicklungen,
Kapitaltransfers, Frachtleistungen etc.) werden vom Zollrecht
nichtdirektberührt;allerdingskönnensie indirekt,z. B. imBe-
reich von Zollwerterfassungen, zum Zug kommen. Andere re-
levante Rechtsvorschriften, etwa aus dem Bereich des Außen-
wirtschaftsrechts, können auch Ex- und Importvorgänge von
immateriellenWirtschaftsgüterndirektbeeinflussen.

VerstößegegendasZollrechtunddamitkorrespondierendenRe-
gularienkönnenmitdemEntzugvonadministrativenVereinfachun-
gen, Bußgeldern, im Extremfall sogar mit Haftstrafen geahndet
werden.NochimmerverzichteneinigeUnternehmenunterdiesen
UmständenaufdieDurchführungvonExport-oderImportgeschäf-
tenunddamitaufMarktchancenimAusland.Dasmussnichtsein,
wennmanbereit ist,sichandennachfolgendbeschriebenenRe-
gelnzuorientieren.UnddasAugenmerkaufmöglichezollrechtliche
Vereinfachungenzurichten.

DasvorliegendePraxishandbuchlegtseinenFokusaufeineumfas-
sendeundpraxisnaheDarstellungder für Import-undExportvor-
gänge relevanten Zollregeln und anderen Verfahrensvorschriften.
EsgehtumdieBeschreibungderVerfahrensgrundsätze,aberauch
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